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Beschlussauszug 

aus der 
Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen  

vom 11.05.2026 

 
Top 7.2 Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 21 der Gemeinde 

Ostseebad Boltenhagen "Wohnen mit Arztpraxen" 
Hier: Entwurfs- und Veröffentlichungsbeschluss 

 
 
Beschluss: 
Der Bauausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen empfiehlt folgende Beschluss-
fassung: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt,  
  
1. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 21 „Wohnen mit Arztpraxen“ 

einschließlich der Begründung und dem Vorhaben- und Erschließungsplan wird gebilligt 
und zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie zur Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
bestimmt.  

  
2. Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Form einer 

Internetveröffentlichung durchzuführen.  
  
3. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB durchzuführen.  
  
4. Die Nachbargemeinden sind gemäß § 2 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 9 
davon anwesend:   9 
Zustimmung:  6 
Ablehnung: 3 
Enthaltung: 0 
Befangenheit: 0 
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